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Indikationszulassung

Seit 2001 gilt in D. die Indikationszulassung. Diese legt fest:

- Anwendungsgebiet (Kulturgruppe, Pflanzenart, Schaderreger)

Anwendungsbestimmungen (Termin, Ausbringung, Aufwand, Anzahl, Auflagen, …) 

- Gültigkeitsdauer der Zulassung

Für diese jeweilige Kombinationen ( = Indikation) erfolgt die Zulassung 

Pflanzenschutzmittel dürfen NUR gemäß Indikation eingesetzt werden !!!
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Indikationszulassung am Beispiel

Beispiel 1:  Bi 58 gießen gegen Blattläuse am Apfel im Kleingarten

Zulassung: 31.12.2015 –ja  

Indikation:

saugende Insekten –ja

Apfel –nein

Haus- und Kleingarten –ja

Einsatz im Freiland –nein

Gießen –nein

� Anwendung NICHT erlaubt. 
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Indikationszulassung am Beispiel

Beispiel 2: Duaxo universal Pilzfrei spritzen gegen Birnengitterrost an 

Birne im Freiland

Zulassung: 31.12.2019 –ja  

Indikation:

Birnengitterrost –ja

Birne –ja 

Haus- und Kleingarten –ja

Einsatz im Freiland –ja

Spritzen –ja

� Anwendung ERLAUBT. 
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Indikationszulassung am Beispiel

Beispiel 3: Duaxo universal Pilzfrei spritzen gegen Birnengitterrost an 

Wacholder im Freiland

Zulassung: 31.12.2019 –ja  

Indikation:

Birnengitterrost –ja

Wacholder –nein

Haus- und Kleingarten –ja

Einsatz im Freiland –ja

Spritzen –ja

� Anwendung NICHT erlaubt. 
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Indikationszulassung

Aktuell für Kleingärten zugelassene Pflanzenschutzmittel: 608

Aktuell für Kleingärten existierende Indikationen: >1.000

� Wo bekommt man Auskunft über Indikationen für ein 
spezielles Problem? 
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Auskunft über Zulassungen

- Die Zulassungsbehörde: Internetauftritt des Bundesamtes für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

www.bvl.bund.de

- Pflanzenschutzdienst

- Fachhandel
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Auskunft über Zulassungen
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Auskunft über Zulassungen

§ 33 Zuständigkeit für die Zulassung von 

Pflanzenschutzmitteln, Absatz 4:

(Inhaltliche Zusammenfassung)

Das BVL veröffentlicht eine beschreibende Liste 

aller zugelassenen PSM, deren wichtigsten 

Eigenschaften, Anwendungen, ggf. Eignung für den 

Haus- und Kleingarten sowie Dauer der Zulassung.

…
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Auskunft über Zulassungen
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Auskunft über Zulassungen
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Auskunft über Zulassungen
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Auskunft über Zulassungen

- Die Zulassungsbehörde : Internetauftritt des Bundesamtes für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

- Pflanzenschutzdienst

- Fachhandel 
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Auskunft über Zulassungen

Pflanzenschutzdienst:

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und 

Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF M-V)

-Pflanzenschutzdienst-

Graf Lippe Strasse 1

18059 Rostock 

http://www.lallf.de

Email: matthias.wuttke@lallf.mvnet.de

Tel.: 0381 / 4035-470 
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Auskunft über Zulassungen

- Die Zulassungsbehörde : Internetauftritt des Bundesamtes für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

- Pflanzenschutzdienst

- Fachhandel 
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Auskunft über Zulassungen

Fachhandel

Neu ist der Ausbau der gesetzlichen Beratungspflicht (§23) des Fachhandels 

durch sachkundige (§9) Verkäufer! 
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Beschaffung

§ 23 PflSchG „Abgabe von Pflanzenschutzmitteln“

Absatz 2:

Pflanzenschutzmittel dürfen nicht durch Automaten oder andere Formen der 

Selbstbedienung in den Verkehr gebracht werden. …
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Beschaffung

§ 23 PflSchG „Abgabe von Pflanzenschutzmitteln“

Absatz 3:

Bei der Abgabe von Pflanzenschutzmitteln hat der Abgebende über die 

bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln, insbesondere über Verbote und Beschränkungen, 

zu unterrichten.

� Bereits im PflSchG von 2001 vorhanden
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Beschaffung

§ 23 PflSchG „Abgabe von Pflanzenschutzmitteln“

Absatz 4:� Erweitert im neuen Gesetz! 

Bei der Abgabe von Pflanzenschutzmitteln an nicht-berufliche Anwender

stellt der Abgebende darüber hinaus allgemeine Informationen über die 

Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und 

Naturhaushalt zur Verfügung. Die allgemeinen Informationen berücksichtigen 

insbesondere den Anwenderschutz, die sachgerechte Lagerung, 

Handhabung und Anwendung sowie die sichere Entsorgung nach den 

abfallrechtlichen Vorschriften und Möglichkeiten des Pflanzenschutzes mit 

geringem Risiko. Erfolgt die Abgabe im Wege des Versandhandels, sind die 

Informationen nach den Sätzen 1 und 2, Absatz 3 bereits vor der Abgabe

zu vermitteln oder zur Verfügung zu stellen. 
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Warum keine Großgebinde für den Kleingarten? 

§ 36 PflSchG „Ergänzende Bestimmungen für den Inhalt der Zulassung“

Absatz 1:

…In der Zulassung kann das Bundesministerium für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit außerdem …

2. Die Eignung des Pflanzenschutzmittels für nichtberufliche Anwender unter 

Berücksichtigung insbesondere der Eigenschaften der Wirkstoffe, der 

Dosierfähigkeit, der Anwendungsform und der Verpackungsgröße, …

… festlegen. 
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Warum keine Großgebinde für den Kleingarten? 

Packungsgröße für den HuK seit 2001 im Pflanzenschutz 

festgeschrieben. 

Für die Eignung eines Pflanzenschutzmittels im HuK darf eine maximale 

Verpackungsgröße nicht überschritten werden. 

Grundlagen für die Berechnung der maximalen Verpackungsgrößen sind:

- die Behandlung einer Fläche von 500 m² und

- die niedrigste für ein Anwendungsgebiet vorgesehene Aufwandmenge

� Ausführliche Infos unter www.bvl.de
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Auskunft über Zulassungen


